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werkschaftsbundes bildete eine Abkehr von der bis dahin für 
Juristen typischen berufsständischen Organisiertheit, die sich 
für Justizjuristen über den Bund der Richter und Staatsan
wälte (Deutscher Richterbund) vollzog.

Der in seiner verbandspolitischen Arbeit ursprünglich kon
servativ ausgerichtete Deutsche Richterbund21 hatte nach dem 
zweiten Weltkrieg wesentlichen Anteil an der Verharmlosung 
und Rechtfertigung der nazistischen Justizverbrechen und 
an der personellen Restauration des Justizapparates in der 
BRD.22 Zugleich waren und sind für sein Wirken die Pro
pagierung einer Neutralität der Justiz und eines die Kapital
herrschaft stützenden Richterbildes genauso charakteristisch 
wie die Negierung der sozialen Realität bei der Behandlung 
rechtlicher Fragen und eine systemgerechte Einflußnahme auf 
die politischen, rechtlichen, moralischen und ethischen An
schauungen des Richters, aus denen Wertungen, Maßstäbe und 
Haltungen erwachsen, die die Rechtsanwendung unmittelbar 
beeinflussen.

Im bewußten Gegensatz dazu setzte in der Fachgruppe der 
Gewerkschaft ÖTV durch Richter und Staatsanwälte eine 
Aufarbeitung der faschistischen Justizgeschichte ein, wurden 
aktuelle soziale und politische Konflikte zum Gegenstand von 
Diskussionen22, wurde um ein neues, die soziale Verantwor
tung des Richters betonendes Richterbild gerungen. Das zu
meist von sozialreformistischen Positionen getragene aktive 
gewerkschaftliche Engagement wurde insbesondere in den 
80er Jahren durch das Mitwirken in der Friedensbewegung 
ergänzt.

Der Prozeß der Institutionalisierung alternativer Vereini
gungen im juristischen Bereich setzte sich fort mit der Grün
dung der Demokratischen Juristenvereinigung im Jahre 1971, 
die heute den Namen Vereinigung Demokratischer Juristin- 
nen und Juristen in der BRD und Berlin (West) e. V. (VDJ) 
trägt. In der Satzung werden die Ziele der Organisation, die 
vor allem Rechtsanwälte, Studenten, Gewerkschaftsjuristen, 
Rechtswissenschaftler, aber auch Richter und Staatsanwälte 
umfaßt, wie folgt bestimmt: „Die Vereinigung . . . handelt 
auf Grund des historischen Auftrages der Verfassung, den 
Faschismus zu verhindern, und in der Erkenntnis, daß Frei
heit nur durch soziale Gerechtigkeit zu ermöglichen ist. Des
halb wendet sie sich gegen demokratisch nicht kontrollierte 
Konzentration und Ausübung wirtschaftlicher und politischer 
Macht, tritt ein für gleichberechtigte Mitwirkung aller Bür
ger von Staat und Gesellschaft und unterstützt die arbeitende 
Bevölkerung in ihrem Bestreben im wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Leben im Wege demokratischer Willensbil
dung, Kontrolle und Entscheidungsgewalt. “2'‘

Entsprechend diesen Satzungszielen vollzieht sich gegen
wärtig das Friedensengagement der VDJ in verschiedenen 
Formen. Dazu gehören u. a. die Förderung der Initiative 
„Richter und Staatsanwälte für den Frieden“, die Unterstüt
zung von Friedensdemonstranten in juristischen Verfahren 
und das Initiieren internationaler Konferenzen wie der Kon
ferenz „Juristen gegen Kriegsgefahr in Europa“.25 26 Auf die
ser Konferenz betonte der Vorsitzende der VDJ die gesell- 
schafts- und berufspolitische Verantwortung der Juristen: 
„Juristen sind nur selten ihrer Zeit voraus, sie sollten aller
dings auf der Höhe der Zeit sein und sich drängenden Fragen 
der Zeit stellen, die gegenwärtig in besonderer Weise über 
Krieg und Frieden entscheiden.“25

Die VDJ arbeitet eng mit anderen nationalen demokrati
schen Organisationen, wie der Humanistischen Union, dem 
Republikanischen Anwaltsverein, der Vereinigung der Ver
folgten des Nazi-Regimes, den Gewerkschaften, der Arbeits
gemeinschaft sozialdemokratischer Juristen, und internatio
nalen Organisationen, wie der Internationalen Vereinigung 
Demokratischer Juristen, zusammen. Ihr friedenspolitisches 
Wirken steht in engem Zusammenhang mit der Aufarbeitung 
der faschistischen deutschen Vergangenheit im allgemeinen, 
der Rolle der Justiz im Dritten Reich im besonderen und mit 
dem Kampf gegen Neofaschismus in der BRD.27 Des weiteren 
tritt die VDJ für soziale Rechte der Werktätigen28 29 30, gegen die 
Berufsverbotspraxis, die Verschärfung des Demonstrations
strafrechts und die Zunahme staatlicher Überwachungsprak
tiken ein. Die Breite des fortschrittlichen und gesellschafts
politischen Wirkens der VDJ zeigt sich auch in der Hinwen
dung zu Fragen der Gentechnologe, des Wirtschafts- bzw. 
Technologierechts und ähnlichen Problemen.

Ende der 70er Jahre fanden auch die sich im anwaltschaft- 
lichen Bereich vollziehenden Differenzierungsprozesse mit der 
Gründung des Republikanischen Anwaltsvereins als Alter
nativorganisation zum systemstützenden Deutschen Anwalts
verein ihren institutioneilen Ausdruck. Dieser Zusammen
schluß demokratischer Rechtsanwälte wendet sich mit seiner 
Tätigkeit gegen den Abbau demokratischer Rechte von Bür

gern und gegen die Eingriffe in die Verteidigungsrechte, denn 
es gelte, „angesichts der politischen Situation nicht Standes
interessen zu vertreten, sondern Beistandsfunktion des Rechts
anwalts für den Bürger gegen staatlichen und wirtschaft
lichen Machtanspruch zu verwirklichen“.--1

Unter den zu Beginn der 80er Jahre im Justizbereich ge
gründeten Diskussions- und Arbeitskreisen erlangte der Rich- 
terratschlag größere Bedeutung: Er wurde zu einem konti
nuierlichen Forum entwickelt, auf dem sich Richter und 
Staatsanwälte zweimal im Jahr zur Erörterung rechtspoli
tischer Themen zusammenfinden. Motiv für die ersten Zu
sammenkünfte war die Frage, „wie in einer sich zuspitzenden 
gesellschaftlichen Krise kritikbereite Richter und Staats
anwälte sich selbst widerstandsfähig machen oder erhalten 
können, wie sie sich den Zumutungen der Mächtigen an die 
Justiz widersetzen und den Menschenrechten und Grundsät
zen der Verfassung radikal Geltung verschaffen können“.38 
Die Zahl der Mitwirkenden stieg von 30 beim 1. Richterrat
schlag auf rund 300 beim 14. Richterratschlag 1989. Der Kreis 
der Teilnehmer umfaßt Justizvertreter der ordentlichen Ge
richtsbarkeit, der Arbeits- und Sozialgerichte, der Finanz
gerichte und Vertreter der Staatsanwaltschaften der unteren 
und mittleren Instanzen.

Dieser sich innerhalb bürgerlich-demokratischer und libe
raler Positionen bewegende lose Zusammenschluß bildet ein 
wichtiges demokratisches Potential innerhalb der Justiz und 
der alternativen demokratischen Bewegungen und Organisa
tionen in der BRD. Das erklärt sich sowohl durch die Konti
nuität seines Wirkens, seine steigenden Teilnehmerzahlen und 
die Breite der behandelten Themen (Frieden, Umwelt, Demo
kratie, politische Justiz, ökonomische Krise, Technikentwick
lung, Justizabhängigkeit von der Exekutive)31 als auch durch 
sein aktives Engagement in der Friedensbewegung. Seinen 
spezifischen politischen Wert gewinnt der Richterratschlag 
insbesondere durch das zunehmende Gespür der Justizjuristen 
für ihre politische Verantwortung in der Gegenwart, die 
Durchbrechung des traditionellen Richterbildes, die besonders 
durch die Auseinandersetzung mit der Rolle der Justiz in der 
Zeit des Faschismus erreicht wurde, und die Kritik an Ein
griffen der Exekutive in den verfassungsrechtlich normierten 
Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit.

Zu den organisatorischen Zusammenschlüssen, die aktiv in 
das Ringen um den Frieden eingreifen, gehört auch die Ar
beitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen (ASJ), die 
beispielsweise eine umfassende Stellungnahme zum Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts über die Strafbarkeit von Sitz
blockaden verfaßte. Darin fordert sie die unverzügliche No
vellierung des Nötigungstatbestands und eine General
amnestie für alle Bürger, die wegen friedlicher und gewalt- 
freier Sitzblockaden verurteilt wurden.32 Die ASJ war außer
dem Mitunterzeichner der Abschlußerklärung der Inter
nationalen Konferenz „40 Jahre Nürnberger Prozesse“, in 
der u. a. die Forderung erhoben wurde, die ,,-SS-Traditions-
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